
STADT RENNINGEN

Posteingang / Stempel:

.....................................

Stadt Renningen
Kreis Böblingen

Der Antrag ist einzureichen bei:

Stadtverwaltung Renningen
Abteilung 
Öffentliche Ordnung und Straßenverkehr
Perouser Straße 1
71272 Renningen

Antrag auf Gestattung 

eines vorübergehenden Gaststättenbetriebes gem. § 12 Gaststättengesetz (GastG) 
Der Antrag ist mindestens zwei Wochen vor Beginn des Betriebs zu stellen.

Angaben zur antragstellenden Person:

 Bezeichnung der juristischen Person oder des nicht rechtsfähigen Vereins: 

 Name und Vorname der antragstellenden Person:

 Anschrift, ggf. der juristischen Person oder des nicht rechtsfähigen Vereins: 

 Telefonisch erreichbar unter:      E-Mail:

Angaben zum vorübergehenden Gaststättenbetrieb:
 Betrieb einer   Schankwirtschaft    Speisewirtschaft
 Wird eine Getränkeschankanlage in Betrieb genommen?  ja  nein

 Anlass / Bezeichnung der Veranstaltung: 

 Örtliche Lage der Räume, Festzeit o.a. / Ort, Straße, Hausnr. / Flstnr., Gewann: 

 Ausschank folgender alkoholischer Getränke:         aller alkoholischer Getränke

 Abgabe folgender zubereiteter Speise:          aller zubereiteter Speise

 Gesundheitszeugnis nach § 43 Infektionsschutzgesetz besteht für:    (alle Personen, die Speisen zubereiten oder in Verkehr bringen)



Zeitpunkt des Gaststättenbetriebs:

Tag 1 der Veranstaltung - Wochentag, Datum von (Uhrzeit) bis (Uhrzeit)

 Tag 2 der Veranstaltung - Wochentag, Datum von (Uhrzeit) bis (Uhrzeit)

 Tag 3 der Veranstaltung - Wochentag, Datum von (Uhrzeit) bis (Uhrzeit)

Der antragstellenden Person ist bekannt, dass eine Gestattung nur erteilt werden kann, wenn die im 
öffentli chen Interesse erforderlichen hygienischen und sanitären Einrichtungen (nach Geschlechtern 
getrenn te Aborte, einwandfreie Gläserspüle usw.) vorhanden sind.

Der unterzeichnenden Person liegen folgende Informationsbroschüren vor oder sind diesem bekannt: 
(siehe: www.renningen.de/Gestattung)

- Merkblatt Leitfaden für den Umgang mit Lebensmitteln auf Vereins- und Straßenfesten

- Merkblatt Empfehlung zur Verbesserung der Zusammenarbeit mit den örtlichen Wirten und
der Gemeinde bei Vereins- und anderen Festen

- Merkblatt des Wirtschaftsministeriums Baden-Württemberg zu den haftungsrechtlichen
Konsequenzen einer Gestattung nach § 12 Gaststättengesetz

 Der unterzeichnende Antragsteller möchte die Merkblätter per Post zugesandt bekommen.

Hiermit wird versichert, dass alle Angaben nach bestem Wissen und wahrheitsgemäß gemacht sind, 
und dass bekannt ist, dass die Gestattung zurückgenommen werden kann, wenn sie auf unrichtigen 
Angaben beruht.

............................................................... ...............................................................
Ort, Datum Unterschrift
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An der Erarbeitung dieses Leitfadens wirkten mit: 

Tierärztliche und Lebensmittelchemische Sachverständige, 

Lebensmittelkontrolleure des Landes Baden-Württemberg 

sowie Medizinische Sachverständige für den Bereich der Personalhygiene 
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Vorwort 

Vereins- und Straßenfeste sind nicht mehr 

wegzudenkende Veranstaltungen des öf-

fentlichen Lebens. Der Umgang mit und die 

Abgabe von Lebensmitteln hat auf diesen 

Veranstaltungen eine erhebliche Bedeu-

tung.  

Zu bedenken ist dabei, dass Hygienefehler 

beim Umgang mit Lebensmitteln zu 

schwerwiegenden Erkrankungen führen 

können, die besonders bei Kleinkindern und 

älteren Menschen lebensbedrohlich werden 

können. Derartige Lebensmittelinfektionen 

können gerade bei Vereins- und Straßen-

festen schnell einen größeren Personen-

kreis betreffen. Darum ist es von großer 

Bedeutung, von vornherein Risiken so klein 

wie möglich zu halten, und zwar nicht nur, 

um lebensmittelbedingte Krankheitsfälle bei 

den Besuchern zu vermeiden, sondern 

auch, um die Anbieter der Lebensmittel vor 

strafrechtlicher Verfolgung zu bewahren. 

In diesem Sinne gibt der vorliegende Leitfa-

den Veranstaltern von Vereins- und Stra-

ßenfesten Hinweise zum sachgerechten 

Umgang mit Lebensmitteln, insbesondere 

mit leicht verderblichen Lebensmitteln. 

Auf wichtige hygiene- und lebensmittel-

rechtlich relevante Vorschriften, Technische 

Regeln und Merkblätter zum Umgang mit 

bestimmten Lebensmitteln wird am Ende 

dieses Leitfadens verwiesen. Die einzelnen 

Dokumente sind über die dort genannten 

Links zu erhalten. 

Gewerberechtliche Vorschriften sind nicht 

berücksichtigt. 

Der Leitfaden wendet sich an die Organisa-

toren/ Vorstände der Vereine und deren 

ehrenamtliche Helfer. 

Für Fragen stehen die unteren Lebens-

mittelüberwachungsbehörden bei den Land-

ratsämtern oder den Bürgermeisterämtern 

der Stadtkreise zur Verfügung.  

Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen 

und ungestörten Verlauf Ihrer Veranstal-

tung. 

Dieser Leitfaden wurde überreicht durch: 
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Bauliche und sonstige Voraussetzungen

Der Untergrund für Lebensmittelverkaufs-

stände muss befestigt sein und sauber ge-

halten werden. 

Lebensmittelverkaufsstände müssen so 

aufgestellt werden, dass eine nachteilige 

Beeinflussung der Lebensmittel durch z.B. 

Staub, Gerüche, Insekten, Witterungsein-

flüsse, Rauch oder auch Abfälle vermieden 

wird. Sie müssen überdacht sowie seitlich 

und rückwärts umschlossen sein.  

Offene Lebensmittel müssen an der Vor-

derseite des Verkaufsstandes durch eine 

ausreichende Abschirmung (z.B. vor Husten 

oder Niesen von Kunden und Passanten) 

geschützt werden.  

Bereiche zur Herstellung, Behandlung 

oder Lagerung von Lebensmitteln müs-

sen trocken und staubfrei sein. Die Wände 

müssen aus festem, leicht zu reinigenden 

Material bestehen. Oberflächen, die mit 

Lebensmitteln in Berührung kommen, sind 

in einwandfreiem Zustand zu halten und 

müssen leicht zu reinigen und zu desinfizie-

ren sein. Dabei sind glatte, abriebfeste, 

korrosionsfeste, nicht toxische und ab-

waschbare Materialien zu verwenden. 

Es muss neben einer Geschirrspülmöglich-

keit eine leicht erreichbare Handwaschge-

legenheit mit ausreichender Warm- und 

Kaltwasserzufuhr, Flüssigseife sowie Ein-

malhandtüchern vorhanden sein.  

Für leicht verderbliche Lebensmittel sind 

ausreichende Kühlmöglichkeiten vorzuse-

hen. 

Bereiche, in denen Lebensmittel hergestellt 

bzw. zubereitet werden müssen vom Publi-

kumsverkehr abgeschirmt oder aber ausrei-

chend (> 1,5 m) entfernt sein. 

Geschirr und Gerätschaften 

Die zur Herstellung und Behandlung der 

Lebensmittel verwendeten Behältnisse 

Geräte und Arbeitsflächen müssen glatte 

Oberflächen haben, korrosionsbeständig 

gegen Spülmittel und saure Lebensmittel, 

temperaturbeständig (bis mindestens 90°C) 

sein und sich in einwandfreiem, sauberen 

Zustand befinden.  

Sie müssen nach Bedarf zwischengereinigt 

werden. Beschädigte oder gesplitterte Be-

hältnisse dürfen nicht verwendet werden. 

Aus Umweltgründen sollte zum Verzehr der 

Lebensmittel an Ort und Stelle Mehrwegge-

schirr und -besteck verwendet werden. 

Für den Verkauf von Speisen zum Mitneh-

men sind, soweit erforderlich, geeignete 
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und hygienisch einwandfreie Behältnisse 

bereitzustellen.  

Die Eignung dieser Bedarfsgegenstände für 

Lebensmittel ist i.d.R. an der 

Aufschrift „Für Lebensmittel“ 

oder an dem dargestellten Pik-

togramm zu erkennen.  

 

Von Kunden mitgebrachte Behältnisse soll-

ten nicht befüllt werden.  

Papier, das mit unverpackten Lebensmitteln 

in Berührung kommt, muss sauber und 

farbfest sein und darf an der Lebensmittel-

kontaktseite weder beschrieben noch be-

druckt sein. Zeitungspapier oder gebrauch-

te Behältnisse (Kartons) dürfen nicht ver-

wendet werden. 

Die Reinigung von Geschirr und Trink-

gläsern sollte vorzugsweise maschinell 

erfolgen. Alternativ müssen für eine sach-

gerechte manuelle Reinigung 2 Spülbecken 

genutzt werden, eines mit heißem Wasser 

(so heiß wie möglich) und Spülmittel, eines 

mit sauberem, warmen Nachspülwasser. 

Ein regelmäßiger Wechsel des Wassers 

und der Trockentücher muss selbstver-

ständlich sein. Beim Trocknen des Ge-

schirrs ist auf einen ungehinderten Abfluss 

des Waschwassers zu achten (feuchtes 

Geschirr nicht stapeln). 

Sauberes Geschirr ist getrennt von 

Schmutzgeschirr zu lagern und vor Ver-

schmutzung zu schützen. 

Trink- und Abwasser 

Wasser für die Herstellung und Behandlung 

von Lebensmitteln sowie zum Reinigen von 

Gerätschaften und Geschirr muss Trink-

wasserqualität haben. Es sollte aus einer 

Entnahmestelle bezogen werden, die an die 

zentrale Trinkwasserversorgungsanlage 

angeschlossen ist. Trinkwasserschlauch-

leitungen müssen ein DVGW-Zertifikat be-

sitzen oder der KTW-Empfehlung und dem 

DVGW-Merkblatt W 270 entsprechen. Han-

delsübliche Gartenschläuche erfüllen i.d.R. 

nicht diese Anforderungen. Vor dem erst-

maligen Gebrauch sowie täglich vor Be-

triebsbeginn empfiehlt es sich, die Leitun-

gen gründlich durchzuspülen. Schlauchlei-

tungen sind so zu verlegen, dass Stauwas-

ser vermieden wird. 

Die Einrichtung einer Anlage, aus der 

Trinkwasser zeitweilig entnommen oder 

zeitweilig an Verbraucher abgegeben wird, 

sowie die voraussichtlicher Dauer des Be-

triebs ist dem örtlichen Gesundheitsamt so 

früh wie möglich schriftlich anzuzeigen. 

Eis, das direkt mit Lebensmitteln in Berüh-

rung kommt oder in Getränke gegeben 

wird, muss aus Trinkwasser hergestellt 

sein. Hierbei ist besonders auf die Sauber-

keit der verwendeten Herstellungs- und 

Aufbewahrungsbehältnisse zu achten. Das 

Eis darf nicht mit der bloßen Hand berührt 

werden. 

Abwasser ist in das Abwassernetz einzulei-

ten oder muss bis zum Abtransport in ge-

schlossenen Behältern verwahrt werden. 

Ausnahmen bedürfen der schriftlichen Ge-

nehmigung der Landratsämter in den Land-

kreisen bzw. der Stadtverwaltungen in den 

Stadtkreisen. Entsprechende Gemeinde-

satzungen sind zu beachten. 

Abfallentsorgung 

Anfallende (Lebensmittel-)Abfälle müs-

sen so rasch wie möglich von den Lebens-

mitteln separiert und beseitigt werden. 

Müllsammelbehälter (Müllcontainer) zur 

ordnungsgemäßen Entsorgung der Abfälle, 

auch der Lebensmittelabfälle, sind vom 

Veranstalter bereitzuhalten. Sie müssen 

dicht schließen und so aufgestellt werden, 
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dass eine nachteilige Beeinflussung von 

Lebensmitteln vermieden wird. 

Es wird empfohlen, sich bei der Entsorgung 

von Lebensmittelabfällen mit anderen An-

bietern abzusprechen und ein Entsor-

gungsunternehmen mit der Beseitigung der 

Speiseabfälle zu beauftragen. Eine Entsor-

gung über die Biotonne ist nicht zulässig. 

Hinweis: Auch für die Festbesucher müssen 

ausreichend Müllsammelbehälter in Stand-

nähe zur Verfügung stehen. 

Toiletten 

Toilettenräume müssen leicht erreichbar, 

in ausreichender Zahl und getrennt nach 

Geschlechtern vorhanden sein.  

Toiletten für Beschäftigte sollten getrennt 

bereitgestellt werden.  

Sie müssen mit einer Handwaschgelegen-

heit mit Warm- und Kaltwasser, Flüssigseife 

und Einmalhandtüchern versehen sein.  

Falls keine ortsfesten Toiletten zur Verfü-

gung stehen, wird das Aufstellen von Toilet-

tenwagen empfohlen. Die Toiletten sollten 

an die Wasser- und Abwasserleitungen 

angeschlossen werden. Ist dies nicht mög-

lich, sind ausreichend Wasser- und Auf-

fangbehälter zur nachfolgenden Beseiti-

gung in Kläranlagen bereitzustellen. Ver-

ordnungen der Gemeinden sind zu beach-

ten. 

Sachgerechter Umgang mit Lebensmitteln

Grundsätze 

Lebensmittel dürfen nur unter einwandfrei-

en hygienischen Bedingungen hergestellt, 

behandelt und in den Verkehr gebracht 

werden. Insbesondere ist zu beachten: 

 Nicht verpackte Lebensmittel dürfen nur 

in Behältern und abgedeckt transportiert 

werden. Transportbehältnisse und Ver-

packungsmaterialien müssen sauber und 

für Lebensmittel geeignet sein. 

 Bei der Aufbewahrung muss Rohware 

getrennt von verzehrfertigen Lebens-

mitteln gelagert werden, auch in Kühlbe-

hältnissen. 

 Kühlgeräte sind so einzustellen, dass die 

Temperatur den produktspezifischen 

Temperaturanforderungen entspricht. 

Diese können vom Etikett der Produkte 

abgelesen oder vom Lebensmittelher-

steller bzw. -lieferanten erfragt werden 

und sind einzuhalten. 

 Lebensmittel, die nicht durcherhitzt wer-

den, sollten nicht unter Verwendung ro-

her Eianteile hergestellt werden (Salmo-

nellengefahr). 

 Zu garende Speisen sollen (bis in den 

Kern) durcherhitzt werden. 

 Warm verzehrte Speisen sind bis zur 

Abgabe durchgängig heiß zu halten 

(Produkttemperatur über 65°C) und nicht 

länger als 3 Stunden vorrätig zu halten. 

 Verzehrsfertige (dazu zählen auch Spei-

sen, die nicht zubereitet werden müssen, 

wie Backwaren, Rauchenden, Bockwürs-

te etc.) Speisen sollen nicht mit der blo-

ßen Hand angefasst werden (Empfeh-

lung: Einweghandschuhe oder entspre-

chendes Besteck). 

 Tiere sind von der Speisezubereitung 

und -ausgabe fernzuhalten. 

 Vorratsgefäße müssen vor dem Wieder-

befüllen gereinigt werden. 
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 Länger vorrätig gehaltene Lebensmittel 

sollten grundsätzlich vor der frisch nach-

gelegten Ware verwendet bzw. abgege-

ben (First-In-First-Out-Prinzip) werden. 

 Bei der Zubereitung von kühlpflichtigen 

Lebensmitteln ist darauf zu achten, dass 

die Lebensmittel der Kühllagerung be-

darfsgerecht und nicht in zu großem Vor-

rat entnommen werden (z.B. Stapeln von 

Bratwurst auf dem Grill). 

 Aufgrund der damit verbundenen Risiken 

wird von einer Abgabe offener Speisen 

in Selbstbedienung grundsätzlich abge-

raten. Andernfalls muss durch entspre-

chende Einrichtungen (Spuckschutz) und 

eine Aufsichtsperson ständig dafür ge-

sorgt werden, dass diese Lebensmittel 

vor nachteiliger Beeinflussung geschützt 

werden. 

Leicht verderbliche Lebensmittel 

Bei Transport und Lagerung leicht verderb-

licher Lebensmittel muss auf eine ausrei-

chende Kühlung geachtet werden.  

Temperaturanforderungen (Ausschnitt): 

Erzeugnisse max. 

Geflügel u. Hackfleischerzeugnisse  4°C 

Frischfleisch u. Fleischerzeugnisse 7°C 

Milchprodukte, Kremtorten, Salate 10°C 

Tiefkühlprodukte -18°C 

Torten und Kuchen mit nicht durcher-

hitzten Füllungen und Auflagen (Sahne, 

Butterkrem), Milch, Milcherzeugnisse, Sala-

te, Dressings sowie belegte Brötchen müs-

sen gekühlt aufbewahrt werden (Kühl-

schrank, auf die DIN 10508 Temperaturen 

für Lebensmittel wird verwiesen). Sie dürfen 

zum Verkauf nur kurzzeitig aus der Kühlung 

genommen werden. Die Angebotsmenge 

muss dem jeweiligen Bedarf angepasst 

sein. Bei Betriebsschluss noch vorhandene 

Backwaren dieser Art sollten am nächsten 

Tag nicht noch einmal angeboten werden.  

Fleisch und Fleischerzeugnisse müssen 

in Kühlschränken oder Kühlboxen, jeweils 

getrennt von anderen Lebensmitteln, bei 

der erforderlichen Temperatur (s.o.) gela-

gert werden.  

Erzeugnisse aus Hackfleisch  sollten auf 

Vereins- und Straßenfesten grundsätzlich 

nicht hergestellt, sondern nur von einem 

Fachbetrieb (Metzgerei) bezogen werden 

und in durcherhitztem Zustand abgegeben 

werden. Dazu zählen: Bratwurst, Schasch-

lik, Frikadellen, Hamburger, Cevapcici, Dö-

ner Kebab und ähnliche Erzeugnisse. Glei-

ches gilt für Steaks oder Schnitzel, die mit 

Mürbeschneidern behandelt worden sind. 

Bei der Abgabe von Döner Kebab muss 

darauf geachtet werden, dass die abge-

schnittenen Fleischstücke durcherhitzt sind 

(kein rötlicher Flüssigkeitsaustritt aus dem 

Spieß). Als Beilage bestimmte Salate und 

Soßen müssen gekühlt aufbewahrt werden. 

Teig für Waffeln/ Crêpes sollte gekühlt 

aufbewahrt werden. Die Verwendung von 

pasteurisiertem Flüssigei ist ratsam. Eine 

ausreichende Durcherhitzung ist erforder-

lich. 

Bei der Herstellung von Pommes Frites 

und anderem Frittiertem soll die Friteuse 

auf max. 175°C eingestellt werden, um eine 

unerwünschte Acrylamidbildung zu vermei-

den (siehe auch Merkblatt "Frittierfette") 

Tiramisu oder ähnliche, nicht durcherhitzte 

Speisen unter Verwendung roher Eier soll-

ten nicht abgegeben werden.  

Bei der Abgabe von Speiseeis muss auf 

die Sauberkeit der Eisportionierer geachtet 

werden. Das Wasser des Aufbewahrungs-

bades ist regelmäßig, möglichst halb-
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stündlich, zu wechseln. Bei Bedarf sind 

Zwischenreinigungen vorzunehmen. 

Bei der Herstellung von Salaten ist äußers-

te Sauberkeit geboten, da keine weiteren 

Maßnahmen zur Keimreduzierung (wie z.B. 

eine Erhitzung) stattfinden Zur Ausgabe 

muss geeignetes Salatbesteck verwendet 

werden.  

Backwaren sind vorzugsweise aus Fachbe-

trieben zu beziehen oder aber in geeigneten 

Betriebsräumen herzustellen.  

Wird Geflügel angeboten, so muss wegen 

der hohen Infektionsgefahr durch das rohe 

Geflügel (Salmonellen) ein getrennter Ar-

beitsbereich mit folgenden Einrichtungen 

vorhanden sein: 

 getrennte Abtauvorrichtung mit Einrich-

tung zur separaten Ableitung des Auf-

tauwassers 

 getrennte Kühlvorrichtung bzw. abge-

trennte Behältnisse zur Lagerung (max. 

Aufbewahrungstemperatur 4°C) 

 getrennte Arbeitsgeräte und getrennte 

Schneidebretter (nicht aus Holz)  

 Spülmaschinen zur Reinigung und Keim-

freimachung von Arbeitsgeräten  

Getränke 

Für Getränke aus Getränkeschankanla-

gen sollten verwendungsfertige, transpor-

table Anlagen benutzt werden.  

Für die Betriebssicherheit (Prüfungspflicht 

durch befähigte Person) und die Hygiene 

dieser Anlagen sind Verleiher aber auch 

Entleiher verantwortlich.  

In Bezug auf die hygienerechtlichen Anfor-

derungen wird auf das Lebensmittel- und 

Futtermittelgesetzbuch (LFGB) und auf die 

nationale Lebensmittelhygiene-Verordnung 

(LMHV) bzw. auf die VO (EG) Nr. 852/2004 

verwiesen.  

Zur Gewährleistung dieser Anforderungen 

(Reinigung und Desinfektion) dienen u.a. 

die Technischen Regeln (TRSK) und die 

DIN-Normen speziell die DIN 6650.  

Oberflächenbehandlungsmittel für Zitrus-

früchte dringen teilweise in die Schalen ein 

und sind durch Waschen mitunter nicht 

vollständig zu entfernen. Sollen Zitrus-

früchte ungeschält Getränken zugegeben 

werden, so ist es besser, auf unbehandelte 

Ware zurückzugreifen.  

Kennzeichnung

Bei Lebensmitteln gibt es umfangreiche 

Kennzeichnungsvorschriften zum Schutz 

des Verbrauchers vor Gesundheitsgefähr-

dung und Täuschung.  

Die Kennzeichnung erfolgt auf einem Preis-

aushang oder einer Speisekarte. Hier sind 

bei offen abgegebenen Lebensmitteln min-

destens anzugeben: 

 Die Verkehrsbezeichnung des Le-

bensmittels. 

 Die enthaltenen Zusatzstoffe wie z. B. 

Farbstoffe, Konservierungsstoffe, Ge-

schmacksverstärker, Phosphate oder 

auch bestimmte Aromastoffe wie Koffein 

oder Chinin in Getränken (Details siehe 

Merkblatt Kenntlichmachung von Zusatz-

stoffen im Gastronomiebereich). 

Allergenkennzeichnung 

Es wird empfohlen allergieauslösende Be-

standteile, sofern die Verkehrsbezeichnung 

nicht bereits auf die Verwendung dieser 

Stoffe schließen lässt (z.B. bei Nussku-

chen) anzugeben. Allergieauslösende Be-

standteile von Lebensmittel können sein: 

o Glutenhaltiges Getreide (z.B. Weizen, 

Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel)  
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o Fisch und Krebstiere  

o Eier  

o Soja 

o Milch (einschließlich Laktose)  

o Nüsse 

o Sellerie  

o Senf  

o Sesamsamen  

o Schwefeldioxid und Sulfite  

Wein 

Bei der Abgabe von offenem oder abgefüll-

tem Wein gelten weiterführende Regelun-

gen. Es ist die Qualitätsstufe (z. B. Tafel-

wein, Landwein, Qualitätswein) anzugeben, 

ergänzt durch die Herkunftsangaben: 

 bei Tafelwein durch das Herkunftsland 

(z. B. "Deutscher Tafelwein") 

 bei Landwein durch das Landweingebiet 

(z. B. "Südbadischer Landwein") 

 bei Qualitätswein durch das bestimmte 

Anbaugebiet (z. B. "Baden" oder "Würt-

temberg"). 

Weitere Angaben wie Rebsorte, Jahrgang, 

Lage, Prädikat usw. sind möglich. Bei aus-

ländischem "Neuen Wein" ist das Her-

kunftsland anzugeben. 

(Achtung: Im Lauf des Jahres 2010 wird ein 

neues Weinbezeichnungsrecht in Kraft tre-

ten, das spätestens ab 1.1.2011 gelten 

wird. Weine, die vor dem 1.1.2011 korrekt 

etikettiert wurden, dürfen jedoch weiterhin 

unter ihrer alten Bezeichnung verkauft wer-

den) 

Preisauszeichnung  

Die Preise der am Stand angebotenen Pro-

dukte sind an gut sichtbarer Stelle, deutlich 

lesbar und soweit erforderlich (z. B. bei Ge-

tränken) unter Bezeichnung der Abgabe-

menge (bezogen auf die verwendeten ge-

eichten Gläser) auszuzeichnen.  

 

Personalhygiene

Die persönliche Körperhygiene ist neben 

den allgemeinen Hygienegeboten von be-

sonderer Bedeutung beim Umgang mit Le-

bensmitteln. Personen, die mit der Herstel-

lung, Be- und Verarbeitung von Lebensmit-

teln beschäftigt werden, dürfen keine 

Krankheiten haben, die über Lebensmittel 

übertragen werden können. Hierzu zählen 

insbesondere Hauterkrankungen, Magen-

Darm-Erkrankungen (auch Salmonellen-

ausscheider) sowie eiternde oder nässende 

Wunden im Bereich der Arme und Hände. 

Andere Wunden, z.B. Schnittwunden an 

Händen und Armen, müssen wasserdicht 

(Gummifingerling, -handschuh) verbunden 

werden.  

Speisen dürfen nicht angeniest oder an-

gehustet werden.  

Arbeitskleidung von Personen, die mit 

Lebensmitteln umgehen, muss stets sauber 

sein. Eine geeignete Kopfbedeckung sollte 

getragen werden. Persönliche Kleidung darf 

im Zubereitungsbereich nicht offen aufbe-

wahrt werden. 

Die Händereinigung stellt einen zentralen 

Punkt in der Personalhygiene dar. Durch 

direkten Kontakt werden Keime über die 

Hände auf Lebensmittel übertragen. Daher 

müssen die Hände regelmäßig gereinigt 

werden, vor Arbeitsbeginn, nach jedem Toi-

lettenbesuch, nach dem Arbeiten mit rohem 

Fleisch, Fisch, Geflügel oder Eiern. Zum 

Abtrocknen sind Einmalhandtücher zu ver-

wenden. 
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Werden Einmalhandschuhe verwendet, 

sind diese regelmäßig, spätestens jedoch 

nach Kontakt mit unsauberen Bereichen 

oder Gegenständen (z.B. Verpackungsma-

terial, Mülleimer, Geld), zu wechseln. 

Rauchen ist im Bereich der Lebensmittel-

herstellung und -behandlung nicht erlaubt. 

Es wird auf das Merkblatt „Vermeidung von 

Lebensmittelinfektionen für Ehrenamtliche 

bei Vereinsfesten, Freizeiten und ähnlichen 

Veranstaltungen“ verwiesen. 

Rechtsgrundlagen und Merkblätter

Nachfolgend sind die Rechtsvorschriften, Technischen Regeln und Merkblätter zusammenge-

stellt, die diesem Leitfaden zugrunde liegen. Für weitere Informationen steht Ihnen die für Sie 

zuständige untere Lebensmittelüberwachungsbehörde beim Landratsamt bzw. bei den Bürger-

meisterämtern der Stadtkreise gerne zur Verfügung: 

www.service-bw.de/ > Adressen, Nummern Öffnungszeiten > U > Untere Lebensmittelüberwa-

chungsbehörden 

Bei Fragen zum Infektionsschutzgesetz wenden Sie sich bitte an das für Sie zuständige Ge-

sundheitsamt beim Landratsamt bzw. bei den Bürgermeisterämtern der Stadtkreise: 

http://www.gesundheitsamt-

bw.de/oegd/Gesundheitsthemen/Arbeitsmedizin/StaatlicherGewerbearzt/Hauterkrankungen/Um

gang_mit_Lebensmitteln/Seiten/Hygieneanforderungen_an_Nahrungsmittelbetriebe_nach_dem

_IfSG.aspx. 

 

Rechtsvorschriften und Auslegungshinweise: 

 
 VO (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:226:0003:0021:DE:PDF 
  
 VO (EG) Nr. 853/2004 mit spezifischen Hygienevorschriften für Lebensmittel tierischen Ur-

sprungs 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:226:0022:0082:DE:PDF 

   
 Leitfaden für die Durchführung bestimmter Vorschriften der VO (EG) Nr. 852/2004 

http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/guidance_doc_852-2004_de.pdf  
 Infektionsschutzgesetz http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/ifsg/index.html   
 LFGB http://bundesrecht.juris.de/lfgb/index.html   
 LMKV http://bundesrecht.juris.de/lmkv/index.html   
 ZZUV http://bundesrecht.juris.de/zzulv_1998/index.html  
 Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch 

TrinkwV 2001 - Trinkwasserverordnung
 
http://bundesrecht.juris.de/trinkwv_2001/index.html 

 Verordnung zur Durchführung von Vorschriften des gemeinschaftlichen Lebensmittelhygie-
nerechts – Artikel 1 Verordnung über Anforderungen an die Hygiene bei der Produktion, der 
Verarbeitung und dem Vertrieb von Lebensmitteln (Lebensmittelhygiene-Verordnung, 
LMHV)http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/lmhv_2007/gesamt.pdf 

  
  

 

Technische Regeln und Normen:  

 
 Technische Regeln für Getränkeschankanlagen  

http://www.umwelt-online.de/recht/t_regeln/trsk/ueber.htm 

http://www.service-bw.de/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:226:0003:0021:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:226:0022:0082:DE:PDF
http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/guidance_doc_852-2004_de.pdf
http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/ifsg/index.html
http://bundesrecht.juris.de/lfgb/index.html
http://bundesrecht.juris.de/lmkv/index.html
http://bundesrecht.juris.de/zzulv_1998/index.html
http://bundesrecht.juris.de/trinkwv_2001/index.html
http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/lmhv_2007/gesamt.pdf
http://www.umwelt-online.de/recht/t_regeln/trsk/ueber.htm
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o TRSK 500 (Betrieb von Getränkeschankanlagen) 
o TRSK 501 (Reinigung von Getränkeschankanlagen) 
o TRSK 502 (Betrieb von mobilen Getränkeschankanlagensystemen)  

 DIN-Normen zur Lebensmittelhygiene (erhältlich unter http://www.beuth.de/) 
o DIN-Taschenbuch 280 Lebensmittelhygiene enthält u.a.: 
o DIN 6650 „Getränkeschankanlagen“ 
o DIN 10508 „Lebensmittelhygiene – Temperaturen für Lebensmittel“ 
o DIN 10519 „Lebensmittelhygiene – Selbstbedienungseinrichtungen für unverpackte Le-

bensmittel- Hygieneanforderungen“ 
 

http://www.beuth.de/


- 12 - 

Herausgeber:  Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz  
 Baden-Württemberg 
 Postfach 10 34 44, 70029 Stuttgart 
 www.mlr.baden-wuerttemberg.de 
 Erstellt: April 1998, Überarbeitet: September 2014 

MLR – 29-2014-36 

Merkblätter: 

 
 Merkblatt „Vermeidung von Lebensmittelinfektionen für Ehrenamtliche bei Vereinsfesten, 

Freizeiten und ähnlichen Veranstaltungen“ des Regierungspräsidiums Stuttgart Landesge-
sundheitsamt http://www.lsvbw.de/cms/docs/doc6693.pdf  

 Verbrauchertipps zu Lebensmittelhygiene, Reinigung und Desinfektion 
www.bfr.bund.de/cm/238/verbrauchertipps_zu_lebensmittelhygiene_reinigung_und_desinfek
tion.pdf 

 Temperaturanforderungen für bestimmte Lebensmittel tierischen Ursprungs, die in Betrieben 
des Einzelhandels lose oder selbst verpackt abgegeben werden 
http://www.bll.de/download/themen/hygiene/leitlinie-temperaturanforderungen-2006.pdf  

 Merkblatt: „Frittierfette“ 
http://www.ua-bw.de/pub/beitrag.asp?ID=309&subid=0&Thema_ID=2&Pdf=Yes 

 Merkblatt „Salatebüfetts und -Theken zur Selbstbedienung“ 
http://www.ua-bw.de/pub/beitrag.asp?ID=711&subid=0&Thema_ID=2&Pdf=Yes  

 Merkblatt „Kennzeichnung von unverpacktem Speiseeis“ der Chemischen und Veterinärun-
tersuchungsämter Baden-Württemberg 
http://www.ua-bw.de/pub/beitrag.asp?ID=314&subid=0&Thema_ID=2&Pdf=Yes 

 Merkblatt „Kenntlichmachung von Zusatzstoffen im Gastronomiebereich“ der Chemischen 
und Veterinäruntersuchungsämter Baden-Württemberg 
http://www.ua-bw.de/pub/beitrag.asp?ID=312&subid=0&Thema_ID=2&Pdf=Yes 

 Leitlinie für eine gute Lebensmittelhygienepraxis – Eigenkontrollen in ortsveränderlichen Be-
triebsstätten der Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gaststätten (BGN) 

 Hinweise zur Trinkwasserversorgung auf Volksfesten und ähnlichen Veranstaltungen  
Informationen des DVGW zur Trinkwasser-Installation www.dvgw.de/pdf/twin08_03.pdf  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dieser Leitfaden ist kann beim  

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg  

unter www.mlr.baden-wuerttemberg.de > Unser Service > Broschüren  

heruntergeladen werden. 

 

http://www.mlr.baden-wuerttemberg.de/
http://www.lsvbw.de/cms/docs/doc6693.pdf
http://www.bfr.bund.de/cm/238/verbrauchertipps_zu_lebensmittelhygiene_reinigung_und_desinfektion.pdf
http://www.bfr.bund.de/cm/238/verbrauchertipps_zu_lebensmittelhygiene_reinigung_und_desinfektion.pdf
http://www.bll.de/download/themen/hygiene/leitlinie-temperaturanforderungen-2006.pdf
http://www.ua-bw.de/pub/beitrag.asp?ID=309&subid=0&Thema_ID=2&Pdf=Yes
http://www.ua-bw.de/pub/beitrag.asp?ID=711&subid=0&Thema_ID=2&Pdf=Yes
http://www.ua-bw.de/pub/beitrag.asp?ID=314&subid=0&Thema_ID=2&Pdf=Yes
http://www.ua-bw.de/pub/beitrag.asp?ID=312&subid=0&Thema_ID=2&Pdf=Yes
http://www.dvgw.de/pdf/twin08_03.pdf
http://www.mlr.baden-wuerttemberg.de/


Empfehlungen zur Verbesserung  
der Zusammenarbeit mit den örtlichen Wirten 

und der Gemeinde  
bei Vereins- und anderen Festen 

(erarbeitet für Baden-Württemberg von einer Arbeitsgruppe der Vereinsverbände  
mit dem Hotel- und Gaststättenverband, dem Städte- und dem Gemeindetag  
sowie dem Innen- und dem Wirtschaftsministerium)  

Kurzfassung zur Aushändigung bei Gestattungen  

Der Ausgleich zwischen den teils unterschiedlichen Interessen einerseits der örtlichen 
Gastronomie, andererseits der Vereine und anderer Veranstalter von Festen mit Bewirtung 
sollte nach Meinung der Arbeitsgruppe im freiwilligen Zusammenwirken der Beteiligten vor 
Ort und durch Selbstbeschränkung auf Zahlen- und Umfangmäßig angemessene eigene 
Bewirtungsaktivitäten der Festveranstalter unter Berücksichtigung der jeweiligen örtlichen 
Tradition und Gepflogenheit sowie durch verstärkte Heranziehung der örtlichen Gastronomie 
in geeigneten Fällen angestrebt werden.  

Im Einzelnen wird empfohlen:  

Frühzeitige Terminkoordinierung zwischen den Beteiligten 

Aufteilung der Bewirtung zwischen Gastwirten und Vereinen bei größeren Festen der 
gesamten örtlichen Gemeinschaft 

Verpachtung größerer Vereinsveranstaltungen an einen Gastwirt  
(Mustervertrag erhältlich beim Landessportverband Baden-Württemberg, Im 
Zinsholz, 73760 Ostfildern, und beim Hotel- und Gaststättenverband Baden-
Württemberg, Augustenstr. 6, 70178 Stuttgart) 

Ein einfallsreiches Vereinsmarketing der örtlichen Gastwirte, d. h. Pflege guter 
Beziehungen zu den örtlichen Vereinen und sonstigen Festveranstaltern 

Keine Vermietung von Räumen in Vereinsheimen u. ä. an vereinsfremde Personen für 
private Familienfeiern, wenn örtliche Gastwirte geeignete Räumlichkeiten haben und 
zur Bewirtung bereit und in der Lage sind. 

 

 



Wann sollten Vereine und andere Veranstalter Gestattungen für Feste beantragen?  

Nach § 12 des Gaststättengesetzes kann eine gastronomische Veranstaltung, sofern keine 
Gaststättenerlaubnis vorliegt, von der zuständigen Behörde nur aus besonderem Anlass 
gestattet werden. Die von der Behörde anzustellenden rechtlichen Erwägungen sind nicht 
Gegenstand dieses Faltblatts. Vielmehr gibt die Arbeitsgruppe davon unabhängig den 
Vereinen und sonstigen Festveranstaltern folgende  

Empfehlungen für eine freiwillige Selbstbeschränkung:  

Wo Vereine selbst Bewirtungsaktivitäten entfalten, müssen solche Aktivitäten vom 
Vereinszweck gedeckt sein. Die hierunter fallenden Veranstaltungen können zwar nicht 
annähernd vollständig aufgeführt werden. Jedoch sind nach Auffassung der Arbeitsgruppe z. 
B. folgende  27  28 Fallgestaltungen durch den Vereinszweck gedeckt (wobei jeweils die 
Einhaltung der gaststättenrechtlichen Vorschriften vorausgesetzt wird):  

Bewirtung der Vereinsmitglieder im Vereinsheim 

„Runde“ Vereinsjubiläen, d. h. in Jahren, welche durch zehn oder 25 teilbar sind (nicht 
aber z. B. zu einem siebenjährigen Jubiläum) 

Vereinsfest mit einem eigenen, dem Vereinszweck entsprechenden Programm. 

Zurückhalten sollten sich die Vereine mit eigenen Aktivitäten zur Bewirtung vereinsfremder 
Personen, wenn der Schwerpunkt oder eigentliche Anlass einer Veranstaltung nicht mehr mit 
dem Vereinszweck in Zusammenhang steht.  

So sollte z.B. ein Verein von der Übernahme einer Bewirtung bei solchen Veranstaltungen 
absehen, bei denen er weder selbst Veranstalter ist noch sonst die Selbstdarstellung des 
Vereins oder Werbung für den Vereinszweck im Vordergrund steht. Daher sollte etwa die 
Bewirtung eines Betriebs- oder Behördenausflugs, einer Feier zur Einweihung einer örtlichen 
Einrichtung oder ähnlicher Veranstaltungen den örtlichen Gastwirten überlassen bleiben, 
sofern diese dazu bereit und in der Lage sind. Entsprechendes gilt auch für eine über längere 
Zeit fortgesetzte, nicht mehr der Selbstdarstellung oder Werbung des Vereins dienende 
Bewirtung von Ständen bei einer Landesgartenschau, Regionalmesse u. ä.  

Kurzfristig wiederkehrende Bewirtungsaktivitäten für vereinsfremde Personen (z.B. ständige 
Bewirtung von Passanten an den Wochenenden) sollten unterbleiben.  

Auch die öffentliche Hand sollte nach Auffassung der Arbeitsgruppe bei verschiedenen 
Anlässen stärker als bisher darauf achten, die Interessen der örtlichen Gastronomie zu 
berücksichtigen.  

 



Merkblatt des  
Wirtschaftsministeriums Baden-Württemberg  

zu den haftungsrechtlichen Konsequenzen einer 
Gestattung nach § 12 Gaststättengesetz 

 

Als Antragsteller für eine Erlaubnis zur vorübergehenden Abgabe von Speisen und 
Getränken aus besonderem Anlass nach § 12 Gaststättengesetz weisen wir Sie auf 
die bestehenden Haftungsbestimmungen ausdrücklich hin.  

Wenn ein Besucher Ihrer Veranstaltung hierbei zu Schaden kommt, kann eine 
Haftung des Veranstalters (Vereins), möglicherweise aber auch der verantwortlichen 
Person unter verschiedenen rechtlichen Gesichtspunkten z. B. in folgenden Fällen in 
Betracht kommen:  

Schadensersatz wegen Schädigung der Gesundheit durch Abgabe verdorbener 
oder mit Krankheitserregern (z. B. Salmonellen) behafteter Speisen 

Schadensersatz wegen Schädigung der Gesundheit oder einer Sache durch 
einen nicht ausreichend befestigten Teil eines Standes, durch ein 
umstürzendes Bierfaß bzw. Ölgefäß oder auf Grund eines Sturzes infolge 
verschmutzten Bodens. 

In derartigen Fällen kann der Veranstalter, möglicherweise auch unmittelbar die 
verantwortliche Person, grundsätzlich für den eingetretenen Schaden verantwortlich 
gemacht werden. Besonders hervorzuheben ist, dass, nach dem Produkthaftungsgesetz, 
eine solche Haftung selbst dann eintreten kann, wenn kein Verschulden des 
Veranstalters oder eines Mitarbeiters festgestellt werden kann. Wenn sich eine Person 
verletzt, kann diese grundsätzlich auch die Bezahlung von Schmerzensgeld verlangen. 
Eine Haftung kann sich möglicherweise auch daraus ergeben, dass lediglich eine 
(geringfügige) Nachlässigkeit hinsichtlich der Organisation oder Überwachung 
angenommen wird.  

Wir empfehlen Ihnen deshalb dringend, für einen ausreichenden Versicherungsschutz 
zu sorgen. Zur Vermeidung einer persönlichen Haftung des Vorstandes oder der 
Mitarbeiter muss sichergestellt sein, dass rechtzeitig vor der Veranstaltung alle 
genannten Risiken in ausreichender Höhe in einen wirksamen Versicherungsvertrag 
(nicht nur in einen Antrag auf eine solche Versicherung) einbezogen wurden.  
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